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Lehn genannt, worinn gehört, a) zwey Ack. Land unter der Hennebuche an Ludwig Heidmann,
d) zwey Ack. Land in der Hasegrunde an Joh. Henr. Martin, c) ein Ack. Land auf der Struth
an Io. Jost Koch, &lt;0 ein Acker Land im Boden an Joh. Liesen, e) eine Wiese im Lindenberge an

 Joh. Martin Rost, 5 ) eine Wirse daselbsten an Jacob Schweinebraten und der Martinhager

( Trift gelegen, g) ein halber Ack. Land auf der Struth, an Hans George Lötrerich und der Ge

meinde Hude; ihr Gebot thun, und der Meistbietende nach Befinden der Adjudication gewärti
ge. Hoof den iö. April 1777. 2 ldel. Samt-Gericht dahier.

6) Es sollen sämtliche dem Einwohner Wilhelm Bilger zu Elben zugehörige unbewegliche Güter,
welche: a)m einem oben im Dorf am Pfarrhause gelegenen Haus mid Hofreyde, b) einem halben
Acker Garten hinterm Hause, c) noch einem halben Ack. Garten der Thorgarten genant, am Gra
ben und dem gemeinen Wege gelegen, ll) in Z Acker Erbland, und e) in einem halben Ack. Erb
wiesen bestehen, und wovon die Gebäude nicht allein von allen Abgiften, sondern auch dienstfrey
sind, wegen eines von der Universität Marburg ausgeklagten Capitals von Gerichtswegen öffent
lich und Meistbietend verkauft werden; da nun hierzu Terminus lkitationis auf Montag den 16.
Junii a. c. anberahmt worden; so wird solches zu dem Ende hiermit öffentlich bekannt gemacht,
damit diejenige, welche sothcme Grundstücke zu erstehen Lust haben, sich besagten Tages von deS
Morgens 9 bis 12 Uhr vor hiesigem Hochadel. Gericht eiufinden, ihr Gebot thun, und nach ge
schehenem annehmlichen Gebot der alsbaldigen Adjudicatwn gewärtigen können. Elberberg den
izten Merz 1777. Adel. v. Dunlarisches Gericht Hierselbst. Brandau.

\ 7 ) Ju Termino Mittwochens den 4teu Junii sollen des George Hartmanns zu Ehrsten nachfol
gende Grundstücke, als: i) è Acker hinterm Saggenbruch am Pfarrland und Johannes Gente,
2) i| Acker auf der Höllingsbreite an Wiegand Kloppmann und Conrad Breuning, und 3) J
Acker Wiesenwachs, über der Kniepswiese an Valentin Kniep und Johannes Schindehütte gele
gen, öffentlich und an den Meistbietenden verkauft werden; diejenigen, welche hieran etwas zu
fordern oder darauf zu bieten gesonnen, haben sich besagten Tages bey Fürst!. Amte alhier einzu-
finden, ihre Nothdurft und Gebote all protocolli«™ zu geben, sodann weiter was Rechtens zu
gewärtigen. Ziere« bei g den I7ten Merz 1777. 8ürstl. Heßl. Amt daselbst, I. P. Heppe.

' 8) Es sollen des Anton Müllers zu Ehrsten nachfolgende Erblanderey, als: 1) 2 Ack. über dem
Sattlaude an Anton Moggen und Johannes Schindehütte, und 2) i| Acker an der Pfefferbrei
te an dem Greben Moggen und Ludwig Schindehütten gelegen, in Termino Mittwochen den 4.
Inn. öffentlich und an den Meistbietenden verkauft werden; diejenigen, welche hieran etwas zu
fordern oder darauf zu bieten gesonnen, haben sich alsdann des Vormittags um 9 Uhr vor
Fürsil. Amte alhier einznfinden, ihre Nothdurft und Gebote all protocollimi zu geben, sodann
weiter was Rechtens zu gewärtigen. Iierenberg den i7ten Merz 1777.

8ürftl. Heßl. Amt daselbst, I. p. Heppe.
j 9) Es soll des Conrad Ewalds hinterlassener Wittib zu Ochshausen ihre dienstfreye | Hufe Land, ex

officio an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden; wer nun darauf bieten will, der kann

sich in dem dazu ein für allemahl auf den röten Junii schierskünftig anberahmten Licitatwns-
Termin auf hiesigem Landgericht angeben. Cassel den I7ten April 1777.

- 10) Es sollen nachfolgende dem Johann Henrich Lohrmann zu Trvckeu-Erfurth zuständige Güther,
welche ^vorhin der verstorbene Ober-Grebe Schröder besessen, als: i) ein wvhlgebauetes Wohn
haus Scheuer, Stallung, mit einem dabey befindlichen Gärtchen und einer verschlossenen Hof-
rcyde, 2) Hufe Land, welche denen Herren von Urff zu Lehen gehet, und von welchen zum
Verkauf der Lehensherrl. Consens ertheilet ist, zusammen in 50Z Ack. 4I Rnt. Land, Wiesen und
Garten bestehend, 3) 3 Stücke Erbland ä öß Ack. 4) 3 Erbwiesen à 2^ Ack. vhngefehr, Schulden
halber an den Meistbietenden ausgeboten und verkauft werden; wer nun solche zusammen, oder
auch von denen Erbstücken (gestalten die i§ Lehenhufe nicht getheilet werden kann) ein und an
deres zu kaufen gesonnen seyn möchte, der kann sich in dem er» vor allemahl bestimmten Termino

Montag den 30. Juu. schierskünftig vor hiesigem Amt des Morgens gut Zeit einfinden, sein Ge-
I- bot


